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cietät; w1e diess Alles oben 'bei Erörterung des 
Römischen Rechts ausführlicher nachzuweisen 
versucht worden. - Es soll ferner noch, abge­
sehen von der Bedeutung hinsichtlich rler NO­
vation und des Schuldscheins bezüglich der causa 
debendi im heutigen Rechte, wovon im V ar­

stehenden gesprochen worden, beiläufig hi"{lge­
deutet werden nochmals auf die schon oben be­
rührte Lehre vom Irrthum über gewisse Eigen­
scha.ften der Sache als Object eines Kaufs, 3 6 7 ) 

.. 
367) Das grosse Verdienst v. Savigny's um diese . 

Lehre soll nicht entfernt bestritten werden. Gewiss ist 
das Verhältniss der Eigenschaft zu den Ansichten des 
Verkehrs so wie er ausgeführt entscheidend Es fragt 
sich aber, ob der Grund der Ungültigkeit des Geschäfts 
in dem Mangel des Willens oder der Uebereinstirnmung 
beider \'Villen liege ähnlich wie bei error in corpore, oder 
in dem Mangel eines nach bona fides gerechtfertigten, 
Vertrauens ; auf eine V erchiedenheit beider Fälle deutet 
doch schon, dass die stipulatio die auf error in corpore 

ungültig ist (l. 137. §. 1. D. cle V. 0.), dagegen 
die V von aes mit aurum, auch wo ein In­
tm·esse an · der Aufhebung des Geschäfts besteht, der 
Gültigkeit der stipulatio nicht im Wege ist (l. 22. eod) . 
Ist auch dieser für die stipulatio geltende Satz nicht un­
mittelbar im heutigen Rechte anwendbar, so muss er doch 
bei Beantwortung jener Frage in Betracht wer­
den und dnvon wird die Behandlung andrer praktisch 
hiichst wichtigen Fälle abhängen, namentlich oo die Tra­
dition wegen solchen Irrtbums ungültig sei. Es ist davon 
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und auf die Frage, welche Ausdehnung diesem 
Satze für andre Geschäfte zu geben sei, wie 
dabei die Bedeutung der bona :fi<;les aufzufassen 
sei und dazu sollen noch als Beispiele 
weitergreifender Wichtigkeit der Frage hervor­

gehoben werclen die von Fortdauer des 
erklärten Willens über den Zeitpunkt der Er­
klärung hinaus ,a 68) also die Frage unter welchen 
Voraussetzungen . solche Fortdauer anzunehmen 
und ob die Wirkungen des erklärten Willens 

von wirklicher Fortdauer abhängen oder 
ob dabei das Fortbestehen des einmal beim Gläu-, 
biger begründeten Vertrauens in Betracht komme, 
was besonders bei Mandat und Societät von 
Wichtigkeit wird 3 6 9) - und die Lehre von 

oben (XXIII.) bereits die Rede gewesen; ein näheres 
Eingeben und dieser Frage muss ich mir 
für einen andern Ort vorbehalten. -

368) Meint man vielleicht, dass bei einer für ge­
wisse Zeit bindend gegebenen Offerte (wo also eine Frist 
zur Acceptation offen gelassen) mit grösserer Sicherheit 
auf die Fortdauer des Willens geschlossen werden könne? 
Dock unterscheidet man die Behandlung dieses Falls von 
dem, wo ein Binden für ge.:Visse Zeit fehlt. -

3 6 9) Von der Societät ist Note 366. die Rede ge­
weseh. Bei dem Mandate aber verhält es sich ähnlich 
und es dient diess noch zur Verdeutlichung des dort 
Gesagten. Der Satz, !lass nach dem Tode des :Mandanten 
die vom Mandatar ohne Kenntniss t1es Todes geschehene 
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der Willenserklärung durch Stillschweigen und 
concludente Handlungen; es fragt sich ob man 
dabei vorzugsweise den Schluss von der (posi­
tiven oder negativen) Handlung auf einem bei 
dem Handelnden existirenden Willen oder die 
Bedeutung des Acts für Erwirkung eines be-

Ausnihrung die actio mandati contraria für ihn begrün­
den könne (womit auch die Befreiung der unwissend 
nach dem Tode eine Zahlungsanweisung erfiille~den 

Schuldne,r zusammenhängt) wird freilich von Gajus lll, 
160. und Paulus I. 26. D. 17. 1. als utilitatis causa re­
ceptum, als nicht schon aus der stricta ratio folgend. 
bezeichnet und daher gewöhnlich als reine Singularität 
behandelt. Halten wir uns zunächst einfach daran, dass 
der Satz im Römischen Rechte ohne besonderes Gesetz 
~urch Juristentheorie zur Geltung gekommen; k<innen 
wir ihn dann erklären , so mag uns eine solche Bemer­
kung nicht. als unübersteigliche~ Hinderniss · im Wege 
stehen ; in der That ist jedoch allerdings eine Singula­
rität in jenem Satze für das Römische Recht anerkannt, 
worauf sich jene Bemerkungen beziehen, nämlich dass 
nach Wegfallen der Person des Mandanten und seines 
Willens noch das Fortbestehen des Mandats und der 
actio mand ati anerkannt wurde; dass jedoch noch eine 
Wirkung des einmal begründeten Vertrauens fortbestehe 
war nicht eigentlich singulär, darin zeigt sich eben die 
Verschiedenheit des Ausgehens vom "Villen gegenüber 
dem Ausgehen vom Vertrauen; so auch bei der Aus­
flihrung mwh geschehener aber noch nicht bekannter 
Revocation (l. 15. eod:). Julianus drückte den Satz so 
aus: mandatoris morte solvi ruandaturn, sed obligationem 
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stimmten Vertrauens bei emer andern Person 
als Gläubiger entscheiden lassen wolle. 

Ergibt sich aus dem Vorstehenden dass es 
' 

nicht bloss ein andrer Ausdruck ist für eine und 
dieselbe Ansicht, sondern eine innerlich ver­
schiedene Auffassung des Wesens der vertrags-~ 

mässigen Obligation, um welche es sieh dreht 
und welche vor Allem genauere Erörterung er­
heischen dürfte, so soll nun schliesslich noch 

'um Missverständnissen zu begegnen ausdrücklich 
hervorgehoben werden, dass mit der hier gel­
tend gemachten Ansicht dem Willen seine Bedeu­
tung als eine der Grundlagen des Vertrags kei­
neswegs habe bestritten werden sollen dass 

' 
demnach die Lehre ·von den Erfordernissen des 
juristisch wirksamen Willens und seiner Erklärung 
nach wie vor eine der Grundlagen bleibt , aus 
welcher di·e wichtigsten Gonsequenzen folgen, 
dass aber allerdings diese Gonsequenzen nach 

aliquando durare (l. 26. pr. eod.) und Paulus will mit 
den Worten (l. 58. pr. eod. ): mandatum morte manda­
toris, non etiam mandati actio solvitur wohl vielleicht 
eben andeuten, dass die Singularität in der Aufrecht­
erhaltung der actio mandati, in der für diese O"eltenden 

0 

Formel bestehe. - Die Erklärung des Satzes von unsrer 
Auffassung aus beuarf wohl keiner weitern Auseinander­
setzung. -
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